
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 14. Juni 2011 

 
 Nr. 2011/1264    

Arbeitsgemeinschaft Solothurner Jugendverbände ASJV, 4600 Olten: Beiträge aus dem 

Lotterie- und Sportfonds für das Jahr 2011 

  

1. Erwägungen 

Die Arbeitsgemeinschaft der Solothurner Jugendverbände ist die Dachorganisation der kantona-
len Kinder- und Jugendverbände Blauring & Jungwacht, Cevi und Pfadi. Sie vertritt seit 1982 die 
Anliegen der Kinder und Jugendlichen im Kanton Solothurn. Die Umsetzung diverser Projekte, 
die gemeinsame Interessenvertretung gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit sowie der 
Informationsaustausch und die Vernetzung zwischen den einzelnen Jugendverbänden sind als 
die drei Hauptziele der ASJV formuliert. 

In der Jahresrechnung für das Jahr 2010 ist für die Verbandsarbeit ein Gesamtaufwand von  
Fr. 51'940.90 ausgewiesen, für das Jahr 2011 wird ein Aufwand von Fr. 52'400.-- budgetiert. Die 
Einnahmen durch Projekte und Mitgliederbeiträge beliefen sich im Jahr 2010 auf Fr. 13'514.60. 
Für 2011 sind Fr. 11'340.-- an Mitglieder- sowie Projektbeiträgen budgetiert.  

Zufolge eines parlamentarischen Auftrages wurde im Herbst 2010 eine Situationsanalyse über 
die offene Jugendarbeit sowie der Vereinsjugendarbeit durchgeführt. Aufgrund der dadurch 
gewonnenen Erkenntnisse wird ab dem Jahr 2012 eine Leistungsvereinbarung mit dem Dach-
verband Jugendarbeit abgeschlossen. Für das Jahr 2011 ist es nochmals die Arbeitsgemeinschaft 
Solothurner Jugendverbände ASJV, die um Beiträge aus dem Lotterie- und Sportfonds ersucht. 

2. Beschluss 

2.1 Der Arbeitsgemeinschaft Solothurnischer Jugendverbände (ASJV) ist für das Jahr 2011 
ein Beitrag von total Fr. 32'500.-- aus dem Lotterie- und Sportfonds für die ihr 
angeschlossenen Jugendverbände zugesprochen. Davon werden dem Lotteriefonds  
Fr. 22'500.-- und dem Sportfonds Fr. 10'000.-- belastet. 

2.2 Die Abteilung Lotterie- und Sportfonds ist ermächtigt, die Beiträge wie folgt 
anzuweisen: 

2.2.1 Fr. 10'000.-- (Beitragsanteil der Pfadi gemäss RRB Nr. 22 vom 6. Januar 1998) zulasten 
des Kontos 233004 “Sportfonds” nach Erhalt einer Abtretungsbescheinigung 
zugunsten der ASJV sowie eines Einzahlungsscheines. 
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2.2.2 Fr. 22'500.-- zulasten des Kontos 233003 “Lotteriefonds” auf Antrag des Amtes für 
soziale Sicherheit auf das Postcheck-Konto 45-3141-3. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

Verteiler 

Abt. Lotterie- und Sport-Toto-Fonds (3) rl/ASJV_Globalbudget.doc 

Amt für soziale Sicherheit (3) 
ASJV Arbeitsgemeinschaft Solothurnischer Jugendverbände, Sekretariat, Tannwaldstrasse 62, 

4600 Olten 
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